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COVID-19  AKTUELL 

Änderungen im Zivilrecht durch das  geplante 
Gesetz zur Abmilderung der Folgen der 
 COVID-19-Pandemie 

Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie sind weite Bereiche 

des Wirtschaftslebens nahezu zum Erliegen gekommen. Retail, Hotel und Gastronomie, 

Personen transport, Kultur- und Bildungsveranstalter sind durch Schließungen und Aus-

gangssperrenunmittelbarbetroffen.DieseBranchenhabenvomeinenaufdenanderen

TagsämtlicheEinnahmenverloren.MittelbarbetroffensindaberauchandereUnterneh-

men,diedieverringerteNachfragedurchVerbraucherundUnternehmenspüren.Arbeit-

nehmer haben Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit, Selbstständige sehen sich einem 

plötzlichen,nahezukomplettenAusfallihresLebensunterhaltesgegenüber.Diesführtauf

allenEbenendesWirtschaftslebensdazu,dassVerbraucherundUnternehmennichtmehr

die Mittel haben, fällige Verbindlichkeiten zu bedienen.

IndieserSituationistdurchdenneuenArtikel240desEinführungsgesetzeszumBGB

(EGBGB)ein„Moratorium“verhängtworden,dasfüralleVerbraucherimSinnedesBGB

undfüralleKleinstunternehmendiePflichtzurErfüllungvonvorAusbruchderKrise

ge schlossenen Dauerschuldverträgen aussetzt, wenn sie aufgrund der Folgen der COVID-

19-PandemienichtzurLeistunginderLagesind.GleichesgiltimGrundsatzauchfürVer-

braucherdarlehen.FürMiet-undPachtverhältnissegreift,unabhängigdavon,obMieter

oderPächtereinVerbraucherodereinUnternehmenist,einbesondererKündigungs-

schutz.DieLebensverhältnissePrivaterunddieBetriebsorganisationenvonUnternehmen

sollen so soweit wie möglich erhalten bleiben, um nach Abklingen der Krise möglichst 

un be schadet fortgesetzt zu werden. Ein solches allgemeines „Moratorium“ ist einzigartig in 

derdeutschenWirtschaftsgeschichte.BesondereRegelungensindfürMietverträgeundfür

Verbraucherdarlehensverträge vorgesehen.
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Moratorium für Verbraucherverträge und Verträge von Kleinstunternehmern

Artikel 240 § 1 Abs. 1 EGBGB stellt den Grundsatz auf: Verbraucher haben das Recht, 

Leistungen aus oder im Zusammenhang mit einem vor dem 8. März 2020 geschlossenen 

Verbrauchervertrag,dereinfürdenVerbraucherwesentlichesDauerschuldverhältnisbe-

gründet,biszum30.Juni2020zuverweigern,wennsieinfolgevonUmständen,dieaufdie

AusbreitungdesCOVID-Viruszurückzuführensind,nichtinderLagesind,dieLeistung

zu erbringen, ohne ihren Lebensunterhalt oder den ihrer Familie zu gefährden (§ 1 Abs. 1).

§ 1 Abs. 2 erweitert dieses Recht auf Dauerschuldverhältnisse von Kleinstunternehmen, 

wenndieseaufgrundderCOVID-19-PandemieihrePflichtennichterfüllenodernicht

ohnedieGefährdungderGrundlagenihresBetriebeserfüllenkönnen.

DasLeistungsverweigerungsrechtfindetseineGrenzejeweils,wodieInteressender

GegenseiteüberGebührbeeinträchtigtwerden.BeiVerbraucherverträgenistdasderFall,

wenndieAusübungdesLeistungsverweigerungsrechtsdiewirtschaftlicheGrundlagedes

GewerbebetriebesdesGläubigersbeeinträchtigenwürde(§1Abs.1Satz2).BeiKleinst-

unternehmern ist die Grenze dort gezogen, wo der Lebensunterhalt des Gläubigers und 

seiner Familie in Gefahr ist, oder aber wo die wirtschaftliche Grundlage des Betriebes in 

Fragegestelltist(§1Abs.2Satz2).WoausdenvorgenanntenGründenkeinLeistungs-

verweigerungsrecht besteht, hat aber wiederum der Schuldner das Recht, den Vertrag 

zukündigen(§1Abs.3).

Das Moratorium des § 1 gilt nicht

 — fürArbeitsverträge,weilesdortbesondereRegelungengibt;

 — fürMietverträgeüberGrundstückeundRäume(Sonderregelungin§2) 

undfürDarlehen(Sonderregelungin§3).

Anwendungsbereich und Voraussetzungen des Moratoriums

Verbraucherverträge: 

DasMoratoriumgiltzumeinenfürVerbraucherverträge–dassindVerträgeeinernatür-

lichenPersoninihremprivatenBereich–miteinemUnternehmer,§310Abs.3BGB–

soweitessichumDauerschuldverhältnissehandelt,diefürdenVerbraucherwesentlich

sind, weil sie zur angemessenen Daseinsvorsorge dienen. Da aber Mietverträge und 

Arbeits verträge als die wichtigsten Dauerschuldverhältnisse ausgeschlossen sind, ist der 

praktischeAnwendungsbereichbeschränkt.ErfasstwerdenetwaVerträgeüberStrom-

und Gaslieferung, Versicherungen, Verträge im Bereich der Telekommunikation und der 

öffentlicheNahverkehr.ObauchVerträgemitFitnessstudiosoderüberdenZeitungsbezug

wesentlichfürdieDaseinsvorsorgesind,wirddiePraxiszuklärenhaben.Verbraucherim

Sinne des Gesetzes sind zwar auch Privatpersonen in ihrer privaten Vermögensverwaltung 

als Gesellschafter einer GmbH, mit Ausnahme etwa Steuerberatungsverträgen sind aller-

dingswenigeDauerschuldverhältnissedenkbar,diedasbetrifft.
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Soweit Verbraucher die Verbindlichkeiten nach diesen Dauerschuldverhältnissen wegen 

den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht mehr bezahlen können, können sie 

dieLeistungverweigern,esseidenn,eswäredemUnternehmenaufderGegenseite

nicht zu mut bar, die Leistung weiter zu erbringen, ohne eine Bezahlung zu erhalten, weil 

damit seine wirtschaftlichen Grundlagen gefährdet wären. Wo im Einzelnen die Grenze 

zu ziehen ist, wird am Ende von den Gerichten zu klären sein. Wenn zum Beispiel ein 

Tele kommunikationsunternehmen auf einen nicht unerheblichen Teil seiner Einnahmen 

verzichten muss, weil viele Verbraucher gleichzeitig ihr Leistungsverweigerungsrecht 

ausüben,kanndieGrenzederZumutbarkeitüberschrittensein.

Verträge von Kleinstunternehmern: 

KleinstunternehmersindnachdermaßgeblichenDefinitiondesEU-RechtsUnternehmen

mitwenigerals10MitarbeiternundeinemJahresumsatzbzw.einerJahresbilanzvonbis

zuEUR2Millionen.AuchinsoweitbestehteinLeistungsverweigerungsrechtnurbeifür

den Betrieb wesentlichen Dauerschuldverhältnissen. Da das Leistungsverweigerungsrecht 

nichtaufGeldzahlungspflichtenbeschränktist,erfasstdieszumBeispielkleineDienst-

leistungsbetriebe, die Reinigungsverträge abgeschlossen haben, die sie nun nicht mehr 

odernichtmehrwirtschaftlichsinnvollerfüllenkönnen.Umgekehrtkannmansich

Tele kommunikations-, Leasing- oder Wartungsverträge vorstellen, die das Kleinstunter-

nehmen wegen Wegfall der Einnahmen nun nicht mehr zahlen kann. Erfasst werden nach 

dem Wortlaut Dienstleistungsverträge mit freien Mitarbeitern, die keine Arbeitnehmer 

sind. 

DasRechtderKleinstunternehmerzurLeistungsverweigerungfindetseineGrenzedort,

wobeiderGegenseitederLebensunterhaltfürdenGläubigeroderseineFamilieoderdie

wirtschaftliche Grundlage des Geschäftsbetriebs entzogen wird. Letzteres kann etwas 

bei einem IT-Dienstleister der Fall sein, der nun zahlreiche Kleinstbetriebe ohne Gegen-

leistung betreuen muss. Alternative ist wiederum, dass der Kleinstunternehmer den Ver-

tragkündigendarf.AuchdasdürftenichtimInteresseseinesVertragspartnersliegen;im

Zweifel wird man sich auf ein Ruhen des Vertragsverhältnisses einigen.

Rechtsfolge: 

Das Leistungsverweigerungsrecht des Schuldners wegen der Folgen der COVID-19- 

Pandemie ist im Sinne eines „entweder/oder“ formuliert. Der Schuldner kann die Leistung 

verweigern, „wenn“ er tatsächlich oder wirtschaftlich leistungsunfähig ist. Man wird das 

imSinneeines„soweit“undinsbesondereeines„solange“verstehenmüssen.Soweitder

Schuldner leistungsfähig ist, und tritt etwa wegen einer Lockerung behördlicher Maß-

nahmen und einer Erholung des Wirtschaftslebens die Leistungsfähigkeit wieder ein, 

dannbestehtauchdieLeistungspflicht(wieder).DasLeistungsverweigerungsrechtgilt

bisspätestenszum30.Juni2020,dieserTerminkannaberdurchRechtsverordnungdes

Bundesjustizministeriumsbis30.September2020nachhintenverschobenwerden.
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Mietverträge

DasMoratoriumgemäß§1giltnichtfürMiet-undPachtverträge.Insofernenthältdas

GesetzeineSonderregelung,die–andersalsdasMoratorium–nichtaufVerbraucherund

Kleinstunternehmerbeschränktist,sondernaufUnternehmenjederGrößeundprivate

Mieter und auf Wohnraum- und gewerbliche Mietverträge gleichermaßen Anwendung 

findet.

Grundsätzlich kann ein Vermieter nach deutschem Recht einen Mietvertrag insbesondere 

dannaußerordentlichkündigen,wennderMieterfürzweiaufeinanderfolgendeTermine

mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete oder mit 

Mietzahlungen,diezusammenderMietefürzweiMonateentsprechen,inVerzugist(§543

Abs.2S.1Nr.3BGB).DanebenistunterbestimmtenVoraussetzungeneineordentliche

Kündigungnach§573Abs.2Nr.1BGBmöglich.

DasGesetzbeschränktdieseKündigungsrechtevorübergehend.LeisteteinMietervon

RäumenoderGrundstückenimZeitraumvom1.April2020bis30.Juni2020aufgrund

der COVID-19-Pandemie fällige Mietzahlungen nicht, kann der Vermieter wegen dieser 

ZahlungsrückständedasMietverhältnisnichtordentlichoderaußerordentlichkündigen

(§ 2 Abs. 1 S. 1). 

Das Gesetz bestimmt, dass dieser Zeitraum durch Rechtsverordnung der Bundesregierung 

grundsätzlichbislängstenszum30.September2020erstrecktwerdenkann,wennweiter-

hin erhebliche Beeinträchtigungen des sozialen Lebens, der wirtschaftlichen Tätigkeit 

einerVielzahlvonUnternehmenundderErwerbstätigkeiteinerVielzahlvonMenschen

durch die COVID-19-Pandemie zu erwarten sind (§ 4 Abs. 1 Nr. 2). Ferner besteht eine 

allgemeineErmächtigungderBundesregierungzurVerlängerungüberden30.Septem-

ber 2020 hinaus, wenn die Beeinträchtigung durch die COVID-19-Pandemie auch nach 

Inkrafttreten der ersten Rechtsverordnung fortbesteht (§ 4 Abs. 2). Eine solche Rechts-

verordnung ist dem Bundestag zuzuleiten, der sie durch Beschluss ändern oder ablehnen 

kann(§4Abs.3).

EsistvondemMieterglaubhaftzumachen,dassderMietrückstandaufderCOVID-19-

Pandemieberuht(§2Abs.1S.2),etwadurchBescheinigungüberdieGewährungstaat-

licherLeistungenoderNachweiseüberdasverminderteEinkommenbeziehungsweiseüber

den Verdienstausfall. Mieter von Gewerbeimmobilien sollen nach dem Gesetz den Zusam-

menhang zwischen COVID-19-Pandemie und Nichtleistung etwa regelmäßig mit Hinweis 

daraufglaubhaftmachenkönnen,dassderBetriebihresUnternehmensimRahmender

BekämpfungdesSARSCoV-2-VirusdurchRechtsverordnungoderbehördlicheVerfügung

untersagt oder erheblich eingeschränkt worden ist (nach derzeitigem Stand insbesondere 

Ladengeschäfte außerhalb der Grundversorgung, Gaststätten oder Hotels, deren Betrieb 

weitestgehend untersagt ist).
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DerAusschlussdesKündigungsrechtsfürZahlungsrückständeausdiesemZeitraum

giltbiszum30.Juni2022(§2Abs.4).InKonsequenzkannderMieterdieausstehende

MietefürdenZeitraum1.Aprilbis30.Juni2020biszudiesemZeitpunktzurückhalten,

ohnedeswegeneineKündigungdesMietverhältnissesfürchtenzumüssen.Bestehenzum

1.Juli2022nochZahlungsrückständeausdemgenanntenZeitraum,lebtdasKündigungs-

rechtdesVermietersjedochwiederauf,undeinewirksameKündigungistmöglich.

VondemKündigungsausschlusskannnichtzumNachteildesMietersabgewichenwerden

(§ 2 Abs. 2). Etwaige entgegenstehende vertragliche Vereinbarungen (auch in Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen)sindunwirksam,nachdemGesetzeswortlautohneRücksicht

darauf,zuwelchemZeitpunktdieParteiensolcheVereinbarungengetroffenhaben.Die

WirksamkeitvertraglichvereinbarterKündigungsrechtebleibtdagegennachdemGesetz

unberührtfürZahlungsrückstände,dievordem1.April2020angefallensindodernach

dem30.Juni2020(bzw.einemdurchRechtsverordnungentsprechendverlängerten

 Zeit raum) anfallen werden.

DerFortbestandderMietforderungenausdiesemZeitraumansichistjedochnicht

betroffen–wedererlöschendiese,nochwerdensiegesetzlichgestundet.Daherkann

der Vermieter die ausstehenden Mietzahlungen aus dem genannten Zeitraum weiterhin 

 etwa wirksam titulieren und vollstrecken lassen. Ebenfalls fallen gesetzliche Verzugs-

zinsen nach § 288 BGB an, sofern die Parteien keine wirksame abweichende Regelung 

getroffenhaben.

WährendsichdasGesetzhierzunichtäußert,dürfteunterUmständenaucheinZugriff

desVermietersaufdievomMieterbereitgestelltenMietsicherheitenmöglichsein.Darüber

hinausdürftederVermieteraucheinenetwaigenGarantiegeberunterdemMietvertragauf

die ausstehenden Mietzahlungen in Anspruch nehmen können. 

DerAusschlussdesKündigungsrechtsistausdrücklichaufKündigungenwegenMiet-

zahlungsrückständen,dieaufderCOVID-19-Pandemieberuhen,beschränkt–sonstige

Kündigungen(z.B.wegenZahlungsverzugausanderenGründenalsderCOVID-19-

Pandemie oder vor bzw. nach dem genannten Zeitraum, sonstigen Vertragsverletzungen, 

Eigenbedarf)bleibenweitermöglich(§2Abs.1S.3).

DievorgenanntenRegelungengeltenfürPachtverhältnisseentsprechend(§2Abs.3).

Verbraucher darlehens verträge

DieÄnderungenzumKreditrechtin§3betreffenzunächstnurVerbraucherdarlehens-

verträge.DieBundesregierungwirdjedochermächtigt,durchRechtsverordnungohne

Zustimmung des Bundesrates die Regelung auf andere Darlehensnehmer, insbesondere 

aufKleinstunternehmen(zurDefinitionoben)zuerstrecken.Dasdürfteallerdingseine

weitere Verschärfung der Krise voraussetzen.

DieseBestimmungengeltenentsprechendfürdenRückgriffuntergesamtschuldnerisch

haftendenVerbrauchern.ObsieauchfürDrittegelten,denenderursprünglicheDarlehens-

geberseineForderungenabgetretenhat,erscheintdagegenoffen.
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Dreimonatige Stundung kraft Gesetzes 

ImHinblickaufVerbraucherdarlehenwirdeinegesetzlicheStundungsregelungeingeführt.

DieStundungerfasstsämtlicheAnsprüchedesDarlehensgebersaufRückzahlung,Zins-

oderTilgungsleistungen,diezwischendem1.April2020unddem30.Juni2020fällig

werden. 

DieFälligkeitderAnsprüche,dieimZeitraumvom1.Aprilbis30.Juni2020zuerbringen

sind,istumdreiMonatehinausgeschoben.DieWirkungderStundungistfürjedenAn-

sprucheinzelnzubeurteilen.EinAnspruch,deram2.Mai2020fälligwürde,wäresomit

biszumAblaufdes1.August2020gestundet;seineFälligkeitwäreaufden2.August2020

verschoben.EinAnspruch,dernachdervertraglichenVereinbarungam2.Juni2020fällig

ist, wird somit erst am 2. September 2020 fällig. Der Verbraucher ist allerdings berechtigt, 

indiesemZeitraumseinevertraglichenZahlungenzudenursprünglichvereinbartenLeis-

tungsterminen weiter zu erbringen. In diesem Fall gilt die gesetzliche Stundung als nicht 

erfolgt.

Kündigungsschutz 

Flankierend zu der Stundung erfolgt ein bis zum Ablauf der Stundung befristeter Aus-

schlussderKündigungsrechtedesDarlehensgeberswegenZahlungsverzugsundwegen

einer (drohenden) Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Verbrauchers oder 

derWerthaltigkeiteinerfürdasDarlehengestelltenSicherheit.

Voraussetzungen und Ausnahmen von Stundung und Kündigungsschutz

Voraussetzung der Stundung ist, dass der Verbraucher aufgrund der durch das Auftreten 

des SARS-CoV-2-Virus hervorgerufenen außergewöhnlichen Verhältnisse Einnahme-

ausfällehat.DieshatderVerbraucherdarzulegenundggf.zubeweisen.Eswirdjedoch

vermutet, dass die Einnahmeausfälle durch die außergewöhnliche Situation im Zusam-

menhang mit der Ausbreitung des Virus bedingt sind. Aufgrund der pandemiebedingten 

Einnahmeausfälle muss schließlich die Erbringung der geschuldeten Leistung unzumutbar 

sein. Das soll insbesondere der Fall sein, wenn sie den angemessenen Lebensunterhalt des 

VerbrauchersoderseinerUnterhaltsberechtigtengefährdet.DieSchwellederrelevanten

Einnahmeminderung legt der Gesetzgeber nicht pauschal fest. Vielmehr soll es auf den 

individuellen Einzelfall ankommen. Der Verbraucher hat die insoweit erforderlichen 

 Nachweise zu erbringen.

DieRegelungenzugunstendesVerbrauchersgreifenjedochnichtdurch,wennderDar-

lehensgeberhierdurchinexistenzgefährdenderWeisebeeinträchtigtwird.Gründehierfür

hat der Darlehensgeber geltend zu machen.

Vertragsanpassung kraft Gesetzes für die Zeit ab dem 1. Juli 2020

MitAblaufderobenbeschriebenenStundungsfristwärendiebiszum30.Juni2020

fälligen,abergesetzlichgestundetenAnsprücheunddienachdiesemZeitpunktwieder

regulärfälligwerdendenAnsprücheparallelzuerfüllen.FüreineÜbergangszeitwären

Verbraucherdaherdoppeltbelastet.FürdiesenFallsiehtdasGesetzfolgendeRegelung

vor: Im Anschluss an die gesetzliche Stundung von drei Monaten soll der Vertrag wie 
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ursprünglichvereinbartfortgesetztwerden,nurdieFälligkeitderLeistungenwirdumdrei

Monateverschoben,dieWirkungderStundungwirdalsoaufdengesamtenVertragüber-

tragen. Die Vertragslaufzeit verlängert sich im Ergebnis um drei Monate. Verzugszinsen, 

EntgelteoderSchadensersatzansprüchekönnendeswegennichtverlangtwerden.

Abweichende vertragliche Regelungen

Daneben bleibt es den Parteien des Darlehensvertrages unbenommen, abweichende 

Regelungenzutreffen.VerbraucherkönneneinInteressedaranhaben,dievertraglichen

AnsprüchewiebishervereinbartzuerfüllenunddievertraglichenVerpflichtungennicht

hinauszuschieben,siesinddazujedochnichtverpflichtet.AllerdingskannderAusschluss

desKündigungsrechtsaufgrundvonZahlungsverzugsundVermögensverschlechterung

ausdrücklichnichtabbedungenwerden.

Gesprächsangebot des Kreditgebers

DieneuegesetzlicheRegelungsiehtvor,dassDarlehensgeberdenbetroffenenVerbrauchern

die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs anbieten. Gegenstand des Gesprächs sollen 

unteranderemmöglicheHilfs-oderÜberbrückungsmaßnahmenseitensdesDarlehens-

gebers sein. Auf Angebote Dritter ist hinzuweisen (beispielsweise Förderkredite der Kredit-

anstaltfürWiederaufbau).

Verlängerungsmöglichkeit 

Die Bundesregierung wird ermächtigt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 

BundesratsdieStundungsfristbiszum30.September2020unddieVerlängerungder

Vertragslaufzeit auf längstens zwölf Monate zu verlängern.

Ihre Ansprechpartner

Dr. Christian Hoefs

Partner

T+496917095643 
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